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24. 5. 1973 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXt 

mit dem das Zollgesetz 1955 geändert wird 

Der Nätionalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Zollgesetz 1955, BGBl. Nr. 129, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 142/1957, 
68/1959, 78/1968 und 230/1971, wird wie folgt 
geändert: 

"1. Im § 18 haben die Abs. 1 und 2zu lauten: 

,,(1) Die dem internationalen Personen- und 
Warenverkehr oder dem öffentlichen Waren­
umschlag dienenden Unternehmen (wie Eisen­
bahn- oder Schiffahrtsunternehmen, Flugplatz­
halter, öffentliche Lagerhäuser und Großmärkte, 
öffentliche Behälter-Umladeplätze) sowie die 
Post- und Telegraphenverwaltung sind veq:>flich­
tet, die zur Durchführung der Zoll abfertigung in 

'ihren Betriebsstätten erforderlichen Abferti­
gungsräume, Lagerräume, Lagerplätze un~ An­
lagen' sowie deren Einrichtung bereitzustellen. 
Die genannten Unternehmen und die Post- und 
Telegraphenverwaltung haben weiters den zur 
Durchführung der Zollabfertigung errichteten 
Zolldienststellen die Amtsräume und die für die 
Zollorgane notwendigen Aufenthalts- und über­
nachtungsräume, samt den Nebenräumen, in der 
entsprechenden Anzahl, Größe und Ausstattung 
zur Verfügung zu 'Stellen und für eine zur zweck­
mäßigen und einfachen Durchführung der Zoll­
abfertigung erforderliche Lage aller dieser Räume, 
Plätze und Anlagen im Rahmen der technischen 
Möglichkeiten zu sorgen. Wird zwischen dem 
Verpflichteten und der Zollbehörde keine Eini­
gung erzielt, so hat der Bundesminister für 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundes'­
minister für Verkehr über Bestehen und Ausmaß 
der Verpflichtung mit Bescheid abzusprechen. 
Die Verpflichtungen nach dem ersten und zweiten 
Satz schließen die Verpflichtung ein, die Räume, 
Plätze und Anlagen in gutem Zustand zu erhalten 
und für ihre Reinigung, Beheizung, Beleuchtung 
und Belüftung sowie für die sonst zu ihrer Be­
nutzbarkeit erforderlichen Leistungen zu sorgen. 

(2) Soweit der nach Abs. 1 Verpflichtete 'nicht 
schon nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften 
des Bundes Anspruch auf eine Vergütung hat, 
sind ihm die aus der Erfüllung der Verpflichtung 
nach Abs. 1 zweiter Satz erwachsenden Selbst­
kosten' auf Antrag von der Zollbehörde zu ver­
gUten; zur Vereinfachung der Abrechnung kön­
nen hiefür auch auf Grund der durchschnittlichen 
Selbstkosten berechnete Pauschalsätze angewendet 
werden. Wird zwischen -.dem Verpflichteten' und 
der Zollbehörde keine Einig'ung erzielt, so hat 
der Bundesminister für Finanzen über den 
Kostenersatz mit Bescheid abzusprechen." 

2. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) Die überschrift hat zu lauten: 

,,§ 35. Zoll f r e i h e i t für B e f ö r d e­
run g s- und B e tri e b s mit tel, E r s a t z­
teile für Linienflugzeuge sowie 
für Ums chi i e ß u n gen und Vor rät e" 

b) Der Punkt am Schluß von § 35 lit. e wird 
durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende 
lit. fangefügt: 

f) inländische Luftfahrzeuge, die im Zollaus­
land, außerhalb eines Vormerkverkehrs 
einer Ausbesserung unterzogen worden 
sind, sowie für Teile zum Einbau 
in Luftfahrzeuge; die eingeführten Te~le 
dürfen 'auch ausgebessert sowie ohne 
Einbau wieder ausgeführt werden. Die 
gleiche Begünstigung ist: für im Zoll­
gebiet aus Luftfahrzeugen ausgebaute Teile 
zu gewähren, die hier, auch nach Ausbesse­
rung, neuerlich eingebaut oder ausgeführt 
oder unter zollamtlicher Aufsicht. vernichtet 
werden. Die Zollfreiheit erstreckt sich nur 
auf im Liniendienst eingesetzte Luftfahr­
zeuge und deren Teile. Die bestimmungs­
'gemäße Verwendung der Teile ist durch 
Maßnahmen der besonderen Zollaufsicht ' 
(§ 26) zu sichern." 

3. Im § 192 Abs. 2 hat die lit, d zu lauten: 
"d) hinsichtlich der §§ 18 Abs. 1, 136 Abs. 3, 

149 Abs. 3, 153 Abs. 3 und 167 Abs. 3' 
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2 761 der Beilagen 

der Bundesminister für Finarizen, und zwar 
nach Maßgabe der jeweiligen Bestimmung 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister 

'für Verkehr,". 

Artikel II 

Art. I Z. 2 ist auch auf bereits zum freien 
Verkehr (§ 61 des Zollgesetzes 1955) abgefertigte 
Tene anzuwenden, soweit die Eingangsbgaben 

hiefür noch nicht rechtskräftig festgesetzt worden 
sind. .. . 

Artikel III 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
hinsichtlich des Art. I Z. 3 der Bundesminister 
für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Verkehr, im übrigen ·der Bundes­
minister für Finanzen betraut. 

Erläuterungen 

Das Zollgesetz i 955 ist zuletzt durch das 
BundesgesetzBGBl. Nr. 230/1971 novelliert 
worden. Nunmehr sind im Zusammenhang mit 
der Neugestaltung des Bundeshaushaltsrechtes 
und dem Fortsduitt in der· internationalen Zu­
sammenarbeit der Luftverkehrsgesellschaften 
weitere Änderungen in zwei zollrechtlichen Sach­
bereichen besonders dringend geworden. Diese. 
sind Gegenstand des vorliegenden Gesetzent­
wurfes. 

. Im einzelnen -wird dazu bemerkt: 

Zu Artikel I: 

Zu Zahll: 
Bereits bei früheren Ge~egenheiten. war aus 

Xreisen der Verkehrswirtschaft die Forderung 
erhoben worden, daß die Zollverwaltung die 
Kosten für ihre Amts-, Aufenthalts-und Ober­
nachtungsräume auf Bahnhöfen, Flugplätzen und 
Schiffsanlegeplätzen sowie in Postämtern selbst 
tragen soll. Soweit es sich bei den nach § 18 
Zollgesetz verpflichteten Unternehmen um Bun­
desbetriebe handelt, sieht der Entwurf eines 
Bundeshaushaltsgesetzesübereinstimmend mit 
der geltenden Bundeshaushaltsverordnung einen 
Kbstenersatz vor, doch käme die diesbezügliche 
Bestimmung wegen der entgegenstehenden zoll­
gesetzlichen Be'stimmungnicht zur. Anwendung. 
Außerdem wäre ein Kostenersatz bloß für Bun­
desbetriebe vom Standpunkt der Gleichheit vor 
dem :Gesetz bedenklich. Die vorgeschlagene Neu­
fassung des § 18 Abs. 1 und 2 soll eine Neu­
regelung dieser Rechtsmaterie bringen, aus der 
sich .für den Bund zusätzliche Aufwendungen 
von etwa 2 Mill. S jährlich ergeben werden, von 
denen allerdings ein Teil wieder Bundesbetrieben 
zufließen wird. 

Im vorgeschlagenen Abs. 1 des § 18· wird 
zunächst die Verpflichtung zur Bereitstellung von 
Räumen, Plätzen und Anlagen geregelt. Der 
:Kreis 'der verpfliehteten Unternehmen ist mate~ 

riell gegenüber dem geltenden Recht unverän­
dert und umfaßt alle jene Unternehmen, in deren 
Betriebsstätten Zollabfertigungen regelmäßig vor­
genommen werden und die zur Beistellung von 
Räumlichkeiten nicht aus dem Titel des § 26 
Abs. 3 des Zollgesetzes verpflichtet sind. Die 
Bestimmung begründet keine Verpflichtung der 
Unternehmen, die Zollabfertigung in ihren Be­
triebsstätten vornehmen zu lassen, sondern nur 
die Verpflichtung, ·die Räume, Plätze und An­
lagen bereitzusteHen, wenn die Zollabfertigung 
in ihren Betriebsstätten vorgenommen werden 
soll .. Die "dem öffentlichen Warenumschlag die­
nend~n" Unternehmen wurden zur Klarstellung 
ausdrücklich angeführt, da diese Unternehmen 
meist nicht einer der genannten Verkehrsarten 
speziell dienen. . 

Gegenüber dem geltenden Recht erscheint eine 
Teilung der Räume, Plätze und Anlagen in zwei 
Gruppen erforderlich. Von den in Rede stehen­
den Räumen werden nur die Amts-, Aufenthalts­
und Obernachtungsräume der Zollverwaltung 
zur Verfügung gestellt, während die Abferti­
gungs- und Lagerräumeund die Lagerplätze 

. auch derzeit nieht der Zollverwaltung zur 
Verfügung gestellt, sondern für Zwecke der 
Allgemeinheit bereitgestellt werden, damit die 
Zollverwaltung dort die Zollabfertigung vor­
nehmen kann. Ein Kostenersatz durch die Zoll­
verwaltung erscheint nur hinsichtlich der Amts-, 
Aufenthalt~- und Obernachtungsräume vertret­
bar. Für diese .Räume sollen aber nicht nur die 
bisher schon vergüteten Kosten für Reinigung, 
Beleuchtung und Beheizung, sondern die vollen 
Selbstkosten, ·die . aus· der Zurverfügungstellung 
erwachsen, vergütet werden. Zu diesen Amts­
räumen gehören auch der Zollverwaltung zur 
Verfügung· gestellte, .. als Büroräume benützte 
Kojen .und ähnliche, oben meist offene Räum­
lichkeiten innerhalb von Abfertigungs- oder 
Lagerräumen.: 
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Neu gegenüber dem geltenden Recht soll aus 
den Erfahrungen der Praxis heraus die Ver­
pflichtung festgelegt werden, daß. für eine zur 
zweckmäßigen, und einfachen Durchführung der 
Zoll abfertigung erforderliche Lage . der Räume, 
Plätze und Anlagen zu sorgen ist, wobei der 
Entwurf diese Verpflichtung jedoch auf den 
Rahmen der technischen Möglichkeiten ein­
schränkt. Die Erfahrung hat gezeigt, daß durch 
bauliche Maßnahmen oft beträchtlich Personal 
bei der Zollverwaltung eingespart und Zeit bei 
der Abfertigung gewonnen werden kann. Da für 
die Mehrkosten, die dem Verpflichteten aus der 
,Erfüllung dieser Verpflichtung erwachsen, ein 
Ersatzanspruch im Abs. 2 vorgesehen ist, braucht 
auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten des Ver­
pflichteten bei der Umschreibung des Ausmaßes 
der Verpflichtung nicht Bedacht genommen wer­
den. 

Sodann wird in weitgehender übereinstim­
mung mit dem geltend'en Recht die Verpflichtung 
zur Reinigung, Beleuchtung, Beheizung u. dgl. 
klargestellt; soweit diese Verpflichtung hinsicht­
lich von Amts-, A~fenthalts- und übernachtungs­
räumen erfüllt wird, begründet auch sie einen 
Anspruch auf Kostenersatz, da es sich um Selbst­
kosten handelt, die aus der Zurverfügungstellung 
dieser Räume erwachsen, 

Der vorgesehene Abs. 2 regelt den Kosten­
ersatz und kommt demnach der langjährigen 
Forderung der Verkehrswirtschaft entgegen. Aus 
Gründen des Bundeshaushaltsrechtes wurde die 
Kostenersatzregelung gegenüber Bundesbetrieben 
dem - materiell gleichartigen - Haushaltsrecht 
zugewiesen; im Zollgesetz . selbst soll nur die 
Kostenvergütung für andere Unternehmen ge­
regelt werden. 

Die Limitierung der Vergütungen mit den 
Selbstkosten ist vorzusehen, da die Zollverwal­
tung nicht mit Lage- oder Tageswerten belastet 
werden soll, sondern dem Verpflichteten nur die 
ihm tatsächlich erwachsenden Kosten abnehmen 
sollte, wobei diese Kosten selbst bei gleichartigen 
Leistungen je nach Unternehmen verschieden sein 
können und in einem solchen Fall auch die Ver­
gütungen unterschiedlich sein müssen: Auch die 
im Interesse einer einfameren und rascheren 
Abwicklung 'der Vergütung festgelegten Pauschal­
sätze müssen sich daher an den Selbstkosten 
orientieren. Im Interesse der Verwaltungsverein­
fachung sollte die bescheidtnäßige Absprache auf 
jene Fälle beschränkt bleiben, in denen die Höhe 
der .vergütung strittig ist.' Das Verwaltungsver­
fahren hat sich in diesen Angelegenheiten . im, 
Hinblick auf § 1 Bundesabgabenordnung nach 
den Abgabenverfahrensvorschriften zu richten; 
siehe diesbezüglich auch das Erkenntnis des Ver­
fassungsgerichtshofes vom 10. Oktober 1963, 
Slg. N. F. 4552. . 

ZuZahl 2: 

Nach den Betriebsvorschriften für Luftfahr­
'leuge sind diese einer lautenden Wartung und 

. überholung zu unterziehen, um ihre jederzeitige 
Betriebssicherheit zu gewährleisten. Bei den 
überholungsarbeiten ist eine Vielzahl von Teilen, 
insbesondere Triebwerke, Elektromotoren,' Meß­
geräte, nach Erreichen einer gewissen Betriebs­
stundenzahl jeweils auszubauen und' durch über­
prüfte' Teile zu ersetzen; während ihrer Nut­
zungsdauer werden solche Teile oftmalig ein- und 
ausgebaut, Die überholung der Teile, deren 
Durchführung eigene \'Vj er ksanlagen mit Spezial-
geräten und -apparaten sowie entsprechende 
Lizenzen erfordert, muß größtenteils' im Zoll­
ausland erfolgen (für die Austrian Airlines, öster­
reichische Luftverkehrs-AG [AUA} hauptsächlich 
in der Reparaturwerft der SWISSAIR in Zürich). 
Kleinere überholungsarbeiten werden von der 
AUA und ausländischen Luftfahrtgesellschaften 
auch im Zollgebiet vorgenommen. Die künftige 
Durchführung größerer überholungen im Zoll­
gebiet durch die AUAist in Vorbereitung. 

Für die überholungsarbeiten im Zollausland 
wurden die ausgebauten Teile früher im Rahmen 
von passiven Vormerkverkehren ausgeführt und 
zurückgebracht. Das hat die abgabenfreie Wieder­
einfuhr der' überholten Teile ermöglicht., Ein 
solcher 'passiver Vormerkverkehr hat aber unter 
anderem zur Voraussetzung, daß die wiederein­
führten Teile mit den ausgeführten identisch 
sind, was den Zollorgan~n nachzu~eisen ist. 

Die fortschreitende internationale Zusammen­
:lrbeit zwischen den Luftfahrtgesellschaften hat 
nun hinsichtlich dieses Erfordernisses Entwick­
lungen mit sich gebracht, denen die be~tehenden 
zollrechtlichen Einrichtungen nicht mehr 'gerecht 
werden. So hat die AUA mit der SWISSAIR eine 
Vereinbarung über die Haltung eines gemein­
samen Ersatzteillagers in Zürich geschlossen, 
womit gegenüber der Führung von getrennten 
Ersatzteillagern durch beide Gesellschaften be· 
deutende Kostenersparnisse verbunden sind. Im 
Rahmen dieser Vereinbarung werden Luftfahr­
zeugteile, die im Zuge des laufenden überhol­
dienstes von der, AUA an die SWISSAIR ge­
schickt werden, durch die Rücksendung gleich" 
artiger, jedoch nicht derselben Teile ersetzt, 
wobei überdies die als, Ersatz zurückkommenden 
Teile in ihrem Abnützungsgrad meist von den 
ausgeführten verschieden sind. Mangels Nämlich­
keit der ausgeführten mit den rückgebrachten 
Teilen ist in diesen Fällen daher ein. passiver 
Vormerkverkehr nicht mehr anwendbar: 

Das hat zur Folge, daß die rückgesandten Teile 
als solche zur Gänze mit ihrem vollen Wert. den 
Eingangsabgaben unterliegen, ohne daß dabei 
berücksia.1.tigt werden kann, daß sie nur an die 
Stelle von gleichen zur überholung ausgeführten 
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Teilen getreten sind. Darüber hinaus ergibt sich gebaut ist im Fall des Einbaues wäre es ab-
ein schwieriges Problem daraus, daß die für die ,gabenfrei -, sondern getrennt einlangt. 
Abgabenbemessung erforderlichen Werte' der Der Gesetzentwurf beschränkt die Befreiung 
einzelnen rückgebrachten Teile nicht verfügbar von den Eingangsabgaben auf Teile, die in Luft­
sind und es an Unterlagen selbst für deren fahrzeuge eingebaut werden, welche im Linien­
Schätzung fehlt; bloß für die Gesamtheit der dienst eingesetzt sind. Er hat daher hauptsächlich 
dur~hgeführten überholungsarbeiten wird in für die AUABedeutung, bei der die überholung 
einem' jahrweise abgeschlossenen Verrechnungs- der Luftfahrzeuge die - bereits oben darge­
verkehr über das IATA-Clearing-house der Saldo stellten - besonderen Probleme schafft, für die 
in Rechnung gestellt. mittels der Abgabenfreistellung eine Lösung 

Weiters müssen derzeit in der Einfuhr Teile, gefunden werden soll. Bei ausländischen Luft­
die für den Einbau in ausländische Luftfahrzeuge fahrtgesellschaften wird sich die, vorgesehene 
bestimmt sind oder bei denen nicht feststeht, ob Regelung vor allem dahin auswirken, daß die 
sie in ein ausländisches oder inländ~sches Luft- Abgabenfreiheit für die eingeführten Teile ohne 
fahrzeug eingebaut oder allenfalls wieder aus- das derzeit anzuwendende Zollvormerkverfahren 

. geführt werden, zunächst im Vormerkverkehr oder Lagerverfahren gewährt werden kann. 
in ein offenes Lager auf Vormerkrechnung für Nach den zollrechtlichen Bestimmungen hat 
Ersatzteile (§ 96 Abs. 4 Zollgesetz 1955) ein ge- die Durchführung von überholungsarbeiten an 
lagert '-werden oder auf ein Zollager gebracht inländ~schen Luftfahrzeugen im Zollausland, von 
werden. . den Fällen eines erst dort aufgetretenen Schadens 

Die bestehende Redltslage bringt nicht' nur abgesehen, im Rahmen eines passiven Vormerk-

b b b f verkehrs zur Ausbesserung zu erfolgen; andern-
eine sachlich un egründete A ga enbelastung ür falls wird das _ bei der ersten Einfuhr bereits 
die AUA mit sich, sondern ist für diese, aber verzollte _ Luftfahrzeug zU,r ausländischen Wa~e 
auch- andere Luftfahrtgesellschaften sowie die 
Zollverwaltung mit einem großen Arbeitsauf- und unterliegt bei der Rückkehr neuerlich den 
wand verbunden, der nicht unbeträchtliche Ko- Eingangsabgaben. Solche' Vormerkverkehre, für 
sten verursacht und wegen des starken Personal- die allein Luftfahrzeuge der AUA im Zusammen-

hang mit den im Zollausland vorzunehmenden 
mangels als besonders drückend empfunden wird; Generalüberholungen in Be,tracht kommen und 
bezüglich der Wertermittlung für die Abgaben-

die mit administrativem Aufwand verbunden, 
bemessung von Ersatzteilen steht die Zollver- sind, erscheinen entbehrlich. Der Gesetzentwurf 
waltungvor einem praktisch unlösbaren Problem. 

läßt daher die eingangsabgabenfreie Einbringung 
Den dargelegten Schwierigkeiten s~ll nach dem solcher Luftfahrzeuge auch ohne Inanspruch­

vorliegenden Gesetzentwurf nunmehr dadurch nahme eines Vormerkverkehrs zu. 
abgeholfen werden, daß Teile, die zum Einbau . Der Gesetzentwurf trifft weiters dafür Vor­
in ausländische oder inländische, im Liniendienst sorge, daß auch im Zollgebiet, z. B. aus aus­
eingesetzte Luftfahrze].1ge bestimmt sind oder ländischen Luftfahrzeugen ausgebaute Teile, so­
die allenfalls, auch nach Ausbesserung, wieder fern sie nicht a].1sgeführt oder vernichtet werden, 
ausgeführt werden, vom Zoll und sonstigen Ein- ohne Durchführung eines besonderen Zollver­
gangsabgaben frei bleiben. Eine solche Lösung ist fahrens eingangsabgabenfrei ZUJ;l1 Einbau in an­
bereits im Zusammenhang mit de~ seinerzeitigen dere im Liniendienst eingesetzte Luftfahrzeuge 
Verhandlungen zwischen der AUA und der verwendet werden können. Auch damit ver­
SWISSAIR über die Schaffung einer gemeinsamen binden sich beträchtlich' administrative Erleich­
Betriebsorganisation ins Auge gefaßt worden; terungen. 
ihr kommt nunmehr im Hinblick auf die oben 
erwähnte Vereinbarung zwischen den beiden Mißbräuche> der vorgesehenen Eingangsab-
Luftfahrtgesellsdlaften über die Haltung eines gabenfreiheit sind schon wegen der meist nur 
gemeinsamen Ersatzteillagers, die bei' der be- zum Einbau in Luftfahrzeuge gegebenen Ver­
stehenden Rechtslage auf die Dauer ansonst nicht wendbarkeit der begünstigten Teile kaum zu 
aufrechterhalten werden könnte,besondere Be~ befürchten; im übrigen kann durm Maßnahmen 

d · der besonderen Zollalifsicht, insbesondere Ein­eutung zu. Die vorgesehene Regelung erstreckt 
sich zwecks ihrer leichteren administrativen sichtnahnie in die Lageraufzeimnungen und 

. Handhabung und im Hinblick auf Erfordernisse Lagerkontrollen, gegen Mißbräuche Vorkehrung 
der Praxis auf zum Einbau bestimmt~ Teile getroffen werden. 
schlechthin und erfaßt daher auch Verbrauchs- Für eine Bezifferung der budgetären Aus­
material (Spezialschrauben, Nieten, Dichtungen wirkungen der vorgeschlagenen Regelung man-

. u. a. m.) wie au~h Zugehör. Letzteres auch wegen gelt es an geeigneten Grundlagen; es kann nur 
der Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben allgemein gesagt werden, daß diese nicht bedeu­
haben, daß bei der ersten Einfuhr der Luftfahr- tend sind: Flugzeuge (einschließlich ihrer einge­
zeuge solches Zugehör mitunter noch nicht em- bauten Ausrüstung und des Zugehörs) wie auch 
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bestimmte Teile als solche sind bereits gemäß den 
Nummern 88.02 und 88.03 des Zolltarifes zoll­
frei, für einen Großteil anderer Teile wird der­
zeit auf Grund von im Zolltarif vorgeseh~nen 
Ermächtigungen eine gänzliche oder teilweise 
Zollbefreiung gewährt; im übrigen gründet sich 
die derzeitige Erhebung von Zöllen, für Teile 
zum Einbau in inlä~dische' im Liniendienst ein­
gesetzte Luftfahrzeuge in den meisten Fällen auf 
ihrem Wesen nach formale Tatbestände. bie von 
den Luftfahrtgesellschaften 'entrichtete Umsatz­
steuer ist als Vorsteuer abziehbar. Luftfahrzeuge 
ausländisdler Luftverkehrsgesellschafnen und 

. Teile hiefür bleiben unter der Bedingung ihrer 
Wiederausfuhr von allen ;:ingangsabgaben frei. 

Zu Zahl 3: 

Diese Bestimmung paßt die Vollzugsklausel 
dem geänderten § 18 an. 

Zu Artikel II: 

Wegen detzolltechnischen Schwierigkeiten und 
der mit den Ersatzteilabfertigungen verbundenen 
großen Arbeitsbelastung sind im Zusammenhang 
mit der oben erwähnten Vereinbarung zwischen 
der AUA und der SWISSAIR über die Führung 
eines gemeinsamen Ersatzteillagers die eingeführ­
ten Teile nur mit Sammelwarenerklärung nach 
§ 52 a Abs. 1 des Zollgesetzes 1955, und zwar bis 
Ende 1972 bloß nach ihren Katalognummern, 
erfaßt worden. Alle zwischenzeitigen Bemühun­
gen um die Ermittlung einer brauchbaren Grund-
1age für die Abgabenbemessung haben zu keinem 
Erfolg geführt. Der _Gesetzentwurf sieht daher 
vor, daß die vorgeschlagene neue Regelung auch 
auf bereits zum freien Verkehr abgefertigte Teile 
anzuwenden ist, für die noch keine rechtskräftige 
Abgabenfestsetzung erfolgt ist. 

Gegenüberstellung 

des derzeitigen und des im vorliegenden Gesetzentwurf enthaltenen Wortlautes der im Art. I Z. 1, 
. 2 und 3 angeführten Bestimmungen des Zollgesetzes 1955 

Der z ei t i ger Wo r t lau t: 

§ 18 Abs. 1 und 2 

(1) Die dem Eisenbahnverkehr, der Schiffahrt 
oder Luftfahrt dienenden Unternehmen sowie 
die Post- und T'elegr~phenverwaltung sind ver­
pflichtet, die für die Zollabfertigung der von 
ihnen beförderten Personen lind Waren erforder­
lichen Amtsräume, Lagerräume und die für die 
Zollorgane notwendigen Aufenthalts: und über­
nachtungsräume samt den erforderlichen Ein­
richtungen, ferner Lagerplätze, Anlagen, Verc 
wiegungsmittel und sonstige Geräte dem Zollamt 
im notwendigen Umfang und Ausmaß beizu-' 
stellen. Die Kosten für die Reinigung, Beheizung 
und Beleuchtung dieser Räume sind von der Zoll­
verwaltung zu ersetzen. 

Wortlaut gemäß Entwurf: 

§ 18 Abs. 1 und 2 

(1) Die dem internationalen Personen- und 
Warenverkehr oder dem öffentlichen· Waren-, 
umsChlag dienenden Unternehmen (wie Eisen­
bahn- oder Schiffahrtsunternehmen, Flugplatz­
halter, öffentliche Lagerhäuser und Großmärkte, 
öffentliche' Behälter-Umladeplätze) sowie die 
Post- und Telegraphenverwaltung sind ~erpflich­
tet, die zur Durchführung der Zollabfertigung 
in ihren Betriebsstätten erforderlichen Abferti­
gungsräume, Lagerräume, Lagerplätze und An­
lagen sowie deren Einrichtung bereitzustellen. 
Die genannten Unternehmen und die Post- und 
Telegraphenverwaltung haben weiters den zur 
Durchführung der Zol1abfertigung errichteten 
Zoll dienststellen die Amtsräume und die für die 
Zollorgane notwendigen Aufenthalts- und über­
nachtungsräume, samt den Nebenräumen, in der 
entsprechenden Anzahl, Größe und Ausstaüung 
zur Verfügung zu stellen und für eine zur zweck-

, mäßigen und einfachen Durchführung der Zol1-
abfertigung erforderliche Lage aller dieser 
Räume, Plätze und Anlagen im Rahmen der 
technischen Möglichkeiten zu sorgen. Wird zwi­
schen dem, Verpflichteten und der Zollbehörde 
keine Einigung erzielt, so hat der Bundesminister 
für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Verkehr über Bestehen und Ausmaß 
der Verpflichtung mit Bescheid abzusprechen. 
Die Verpflichtungen nach dem ersten und zweiten 
Satz schließen die Verpflichtung ein, die Räume, 
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Derzeitiger Wortlaut: Wortlaut gemäß Entwurf: 

Plätze und Anlagen in gutem Zustand zu erhalten 
und für ihre Reinigung, Beheizung, Beleuchtung 
und Belüftung sowie für die sonst zu ihrer Be­
nutzbarkeit erforderlichen Leistungen zu sorgen. 

(2) Wird der in Abs. r bezeichneten Verpflich- (2) Soweit der nach Abs. 1 Verpflichtete nicht 
tung nicht ohne weiteres entsprochen, so hat das schon nach den haushalts rechtlichen Vorschriften 
Bundesministerium für Finanzen im Einverneh- des Bundes Anspruch auf eine Vergütung hat, 
men mit dem Bundesministerium für Verkehr sind ihm die aus der Erfüllung der Verpflichtung 
und verstaatlichte Unternehmungen nach Maß- nach Abs. 1 zweiter' Satz erwachsenden Selbst~ 
gabe der Bedürfnisse der Zollverwaltung und des kosten auf Antrag von der Zollbehörde zu ver­
öffentlichen Verkehrs, festzustellen, welche Ein- güten; zur Vereinfachung der Abrechnung kön­
zelleistungen auf Grund der in Abs . .1 bezeich- 'nen hiefür auch auf Grund der durchschnittlichen 
neten Verpflichtung zu erbringen sind. Hiebei Selbstkosten berechnete Pauschalsätze angewen­
ist auf. die wirtschaftlichen Möglichkeiten des det werden. Wird zwischen dem Verpflichteten 
Verpflichteten Bedacht zu nehmen. und der Zollbehörde keine Einigung erzielt, So 

, hat der Bundesminister für Finanzen über den 
Kostenersatz mit Bescheid abzusprechen. 

§ 35. Zoll f r e i he i t für B e f ö' r der u n g s­
und B e tri e b s mit tel s 0 wie für U m­

schließungen und Vorräte 

In der Einfuhr ist Zollfreiheit zu gewähren 
für: 

a) Beförderungsmittel aller Art einschließlich 
der Einrichtungs- und Ausrüstungsgegen­
stände, der Ersatzteile, der Schutz- und 
Lademittel und der Behälter" die aus dem 
inländisclien freien Verkehr stammen und 
von vorübergehenden Fahrten in das Zoll­
ausland oder nach zeitweiliger Verwendung 
im Zollausland in das Zollgebiet zurück­
langen; die gleiche Beglinstigung gilt auch 
für getrennt zurücklangende Einrichtungs­
und Ausrüstungsgegenstände, Ersatzteile, 
Schutz- und Lademittel sowie Behälter und 
für schadhaft gewordene Bestandteile der 
genannten Beförderungs,mittel; für Waren, 
die zur Behebung aufgetretener Schäden 
verwendet wurden, gilt§ 90' Abs. 3 sinn­
gemäß; 

b) Betriebsmittel, die in einer dem Verbrauch 
während der Fahrt entsprechenden Menge 
in inländischen oder ausländischen Fahr­
zeugen aller Art mitgeführt werden oder 
die im Zollgebiet aus Zoll ag ern oder offe­
nen Lagern auf Vormerk rechnung entnom­
men und ausschließlich für die Rückkehr 
ausländisdter Fah~zeuge in das Zollausland 
verwendet werden. Bei Straßellfahrzeugen 
gilt diese Begünstigung nur für die Be­
triebsmittelmenge, die sich in den gewöhn­
lichen, mit der Antriebsmaschine in Ver- ' 
bindung stehenden Kraftstoffbehältern be­
findet. Die Kraftstoffbehälter· können je­
doch noch auf dem Amtsplatz des Grenz­
'zollamtes vollgefüHt werden. Diese. Begün-

§ 35. Zoll f r e i h e i t für B e f Ö.r der u n g s~ 
u n cl B e tri e b s mit tel, Er s atz t eil e 
für Li nie n f lug z e u g e so wie für U m-

, schließungen und Vorräte 

In der Einfuhr ist Zollfreiheit zu gewähren 
für: 

a) wie derzeitiger Text. 

b) wie derzeitiger ~ortlaut. 
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Der z e i t i ger Wo r t 1 a u t: 

stigungen gelten nur unter der Bedingung, 
daß es sich nicht um eine zur Zollumgehung 
unternommene Fahrt handelt; 

c) ausländische, mit einer Ladung eingehende 
Schutz-, Lade- und Verpackungsmittel, die 
kein wirtschaftlich weiter nutzbares Gut 
darstellen; 

d) inländische äußere und innere Umschlie­
ßungen sowie Verpackungsmittel, die nach­
weislich zur Ausfuhr von Waren aus dem 
Zollgebiet gedient haben und leer an den 
inländischen Versender zurücklangen ; das 
gleiche gilt für rücklangencle nicht unter 
lit. a fallende Schutz- und Lademittel und 
für äußere und innere· Umschließungen, die 
nach Menge, Art und Beschaffenheit den 
Umschließungen, die zur Ausfuhr von 
Waren gedient haben, entsprechen und im 
Austausch für solche Umschließungen zur 
Einfuhr kommen; 

e) Vorräte an Lebensmitteln und Getränken, 
ausgenommen Spirituosen, die zum Ver­
brauch durch die Reisenden und die Be­
satzung an Bord eines im grenzüberschrei­
tenden Verkehr eingesetzten, gewerblich 
verwendeten Beförderungsmittels dienen, 
in d~m die Verabreichung von Speisen und 
Getränken an Reisende üblich ist; im 
Schiffsverkehr und Luftverkehr findet diese 
Begünstigung auch auf Spirituosen und auf 
Tabakwaren sowie auf im Zollgebiet aus 
Zollagern oder offenen Lagern au{ Vor­
merkrechnung entnommene, zum Ver­
brauch oder zur Veräußerung an Bord 
bestimmte Waren Anwendung, )'Tenn das 

,betreffende Fahrzeug im Hinblick auf sei­
nen Einsatzplan Personen nur im grenz­
überschreitenden Verkehr befördern kann. 
Der Unternehmer, ';"elcher das betreffende 
Beförderungsmittel" betreibt, unterliegt der 
besonderen Zollaufsicht, in deren Rahmen 
das Zollamt, unbeschadet der sonst pach 
§ 26 zustehenden Rechte, zur Verhinderung 
vOn Mißbräuchen . anordnen kann, daß 
Umschließungen, in denen Waren abge­
geben werden, so gekennzeichnet sein mÜS­

sen, daß eine Abgabe dieser Waren außer­
halb des Beförderungsmittels leicht fest~ 
stellbar ist. 

W 0 r t 1 a u t ge m äßE n t w u r f: 

c) wie derzeitiger Text. 

d) wie derzeitiger Text. 

e) wie derzeitiger Text, jedoch wird der Punkt 
am Schluß durch einen Strichpunkt ersetzt. 

f) inländische Luftfahrzeuge, die im Zollaus­
land außerhalb eines Vormerkverkehrs 
einer Ausbesserung unterzogen worden 
sind, sowie für Teile zum Einbau in Luft­
fahrzeuge; die eingeführten Teile dürfen 
auch ausgebessert sowie ohne Einbau wie­
der ausgeführt werden. Die gleiche Begün­
stigung ist für im Zollgebiet aus Luftfahr-
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8 761 der Beilagen 

Der z e i t i ger Wo t t lau t: 

§ 192 Abs. 2 lit. d 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist betraut 

d) hinsichtlich der §§ 18 Abs. 2, 136 Abs. 3, 
149 Abs. 3, 153 Abs. 3 und 167 Abs. 3 das 
Bundesministerium, für Finanzen im Ein­
vernehmen mit dem Bunclesministerium 
für Verkehr und verstaatlichte Unterneh­
mungen, 

Wortlaut gemäß Entwurf: 

zeugen ausgebaute Teile zu gewähren, die 
hier, auch nach Ausbesserung, neuerlich 
eingebaut oder ausgeführt oder unter zoll­
amtlicher Aufsicht vernichtet werden. Die 
Zollfreiheit erstreckt sich nur auf im 
Liniendienst eingesetzte Luftfahrzeuge und 
deren Teile. Die bestimmungsgemäße Ver­
wendung der Teile ist durch Maßnahmen 
der \>esonderen Zoll aufsicht (§ 26) zu 
sichern. 

§ 192 Abs. 2 lit. cl 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist betraut 

d) hinsichtlich der §§ ) 8 Abs. 1, 136 Abs. 3, 
149 Abs. 3, 153 Abs. 3 und 167 Abs. 3 der 
Bundesminister für Finanzen, und zwar 

/ nach Maßgabe der jeweiligen Bestimnmng 
im Einvernehmen mit dem BundesminIster 
für Verkehr, 
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